
Ä1 Änderung der Wahlordnung

Antragsteller*in: Landesvorstand der GRÜNEN JUGEND Bayern
Beschlussdatum: 08.10.2025

Änderungsantrag zu SÄ9

Von Zeile 1 bis 78:
Die Landesmitgliederversammlung beschließt:

1. Die Überschrift des § 3 der Wahlordnung der GRÜNEN JUGEND Bayern (Wahlordnung) erhält die
folgende Fassung:
„§ 3 Wahlverfahren mit mehreren Bewerber*innen für ein Amt“

2. § 3 Absatz 2 der Wahlordnung erhält die folgende Fassung:
„Im ersten und zweiten Wahlgang ist gewählt, wer eine besondere Mehrheit auf sich vereinigt. Die
besondere Mehrheit der Stimmen im Sinne dieser Wahlordnung (M) ist die Summe aus eins (1) und dem
Quotienten von a (Zähler) und b (Nenner); a berechnet sich aus der Multiplikation der im Wahlgang zu
wählenden Ämter (w) mit der Zahl der abgegebenen Stimmzettel (s), b ist die Summe aus eins (1) und
der Zahl der im Wahlgang zu wählenden Ämter.“

3. § 3 Absatz 3 der Wahlordnung erhält die folgende Fassung:
„Vereinigt keine*r der Bewerber*innen die besondere Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen auf
sich, wird ein zweiter Wahlgang durchgeführt. Am zweiten Wahlgang dürfen nur Bewerber*innen
teilnehmen, die auch am ersten Wahlgang teilgenommen haben. In diesem können sich zwei
Bewerber*innen zur Wahl stellen, in der Reihenfolge ihrer Stimmergebnisse aus dem ersten Wahlgang.
Bei Stimmengleichheit entscheidet für die Reihung das Los.“

4. § 4 Absatz 2 der Wahlordnung erhält die folgende Fassung:
„Im ersten und zweiten Wahlgang ist gewählt, wer die besondere Mehrheit, auf sich vereinigt. Am
zweiten Wahlgang darf nur die*der Bewerber*in teilnehmen, die auch am ersten Wahlgang
teilgenommen hat. Wird im zweiten Wahlgang keine Person gewählt, wird die Wahl erneut mit einem
ersten Wahlgang eröffnet. An diesem ersten Wahlgang können alle Personen teilnehmen. Wenn in zwei
Wahlverfahren für dasselbe Amt keine Person gewählt wird, wird die Wahl auf die kommende
Versammlung verschoben.“

5. § 4 Absatz 3 und 4 der Wahlordnung wird aufgehoben.

6. § 5a Absatz 2 der Wahlordnung erhält die folgende Fassung:
„Im ersten und zweiten Wahlgang ist gewählt, wer die besondere Mehrheit auf sich vereinigt. Am
zweiten Wahlgang dürfen nur die Bewerber*innen teilnehmen, die auch am ersten Wahlgang
teilgenommen haben. Wurden nicht alle Bewerber*innen aus dem ersten Wahlgang gewählt, wird die
Wahl erneut mit einem ersten Wahlgang eröffnet. An diesem ersten Wahlgang können alle Personen
teilnehmen. Wenn in zwei Wahlverfahren für dieselben Ämter nicht alle Ämter besetzt worden sind, wird
die Wahl auf die kommende Versammlung verschoben.

7. § 5a Absatz 3 und 4 der Wahlordnung wird aufgehoben.

8. § 5b Absatz 1 der Wahlordnung erhält die folgende Fassung:
„Gibt es mehr Bewerber*innen als Ämter, kann jede*r Stimmberechtigte*r höchstens so viele Stimmen
vergeben, wie zu wählende Ämter. Alle Stimmberechtigten können für einzelne Bewerber*innen
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stimmen, alle Bewerber* innen insgesamt mit “Nein” ablehnen oder mit “Enthaltung” stimmen.“

9. § 5b Absatz 2 der Wahlordnung erhält die folgende Fassung:
„Im ersten, zweiten und dritten Wahlgang ist gewählt, wer die besondere Mehrheit auf sich vereinigt.“

10. § 5b Absatz 3 der Wahlordnung erhält die folgende Fassung:
„Erhalten Bewerber*innen nicht die besondere Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen wird ein
zweiter Wahlgang durchgeführt. In diesem können sich doppelt so viele Bewerber*innen zur Wahl
stellen, wie noch Ämter zu besetzen sind, in der Reihenfolge ihrer Stimmergebnisse aus dem ersten
Wahlgang. Bei Stimmengleichheit entscheidet für die Reihung das Los.“

11. § 5b Absatz 4 der Wahlordnung erhält die folgende Fassung:
„Werden auch im zweiten Wahlgang weniger Kandidat*innen gewählt, als Ämter zu besetzen sind, findet
ein dritter Wahlgang statt. Am dritten Wahlgang können höchstens so viele Bewerber*innen teilnehmen,
wie es zu besetzende Ämter gibt; teilnahmeberechtigt sind die Bewerber*innen mit der jeweils
höchsten Stimmzahl. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Sind auch nach dem dritten Wahlgang nicht alle Ämter besetzt, wird die Wahl erneut mit einem ersten
Wahlgang eröffnet. An diesem ersten Wahlgang können alle Personen teilnehmen. Wenn in zwei
Wahlverfahren für dieselben Ämter nicht alle Ämter besetzt worden sind, wird die Wahl auf die
kommende Versammlung verschoben.“

12. § 7 Absatz 4 der Wahlordnung erhält die folgende Fassung:
„Auf Abstimmungsverfahren finden die §§ 5 bis 5b mit der Maßgabe, dass ein Scheitern des ersten
Wahlverfahrens die Verweigerung des Votum bedeutet, entsprechende Anwendung.“

Die Landesmitgliederversammlung beschließt:

1. § 5b der Wahlordnung der GRÜNEN JUGEND Bayern (Wahlordnung) wird folgender Absatz 5
hinzugefügt:

"Sollten bei einer Wahl mehr Bewerber*innen die absolute Mehrheit erreichen, als Ämter zu besetzen
sind, sind die Bewerber*innen gewählt, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten."

Begründung

Im Austausch mit Mitgliedern und einer Rückbesprechung im Landesvorstand kam heraus, dass der
originale Satzungsänderungsantrag zwei Probleme hat:

1. Er ist sehr kompliziert.

2. Die höheren Quoren bei Blockwahlen würden zwar verhindern, dass mehr Personen das Quorum
erreichen können als Ämter zu besetzen sind; jedoch steigt auch die Wahrscheinlichkeit stark an, dass
es zu mehreren Wahlgängen kommen muss, was eine belastende Erfahrung und eine zusätzliche Hürde
in der Entscheidung für eine Kandidatur auf Verantwortungspositionen sein kann. Besonders FINTA*-
und migrantisierte Personen sowie Personen mit Behinderung könnten sich wegen dieser zusätzlichen
Hürde gegen eine Kandidatur entscheiden, wenn sich bereits so viele Personen beworben haben, wie
Ämter zu besetzen sind.

Daher rücken wir vom orginalen SÄ9 ab und institutionalisieren stattdessen den Verfahrensvorschlag,
mit dem beim 55. Landesjugendkongress das Ausgangsproblem gelöst wurde:

Die Personen, die das Quorum erreichen und die meisten Stimmen auf sich vereinigen, sind gewählt.
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So gibt es eine in der Wahlordnung festgelegte Handhabe für den Fall, dass mehr Personen die absolute
Mehrheit bzw. das Quorum erreichen, als es Ämter zu besetzen gibt.

Wir danken für den konstruktiven Austausch!
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